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Wichtige Informationen zur Registrierung von Sportlern für 2024 im Wildwas-
serrennsport  
Registrierungsprozess: 

 Jeder Sportler/jede Sportlerin muss gültig registriert sein, um an Wettkämpfen 

teilnehmen zu können.  

 Der Antrag auf Registrierung wird durch den jeweiligen Vereinsvertreter/in 

bzw. Sportwart/in geprüft und bei Vollständigkeit die Daten in der Excelvorlage 

„Registrierung 2024 - Vorlage Vereine“ eingetragen. 

 Die Registrierungen müssen in Form der Exceldatei „Registrierung 2024 - Vorla-

ge Vereine“ spätestens 14 Tage vor dem ersten Rennen, welches die entspre-

chenden Sportler/Sportlerin fahren möchte, an registrierung@kanu-

wildwasser.de (Olaf Schwarz) geschickt werden.  

 Zusammen mit der ersten Übermittlung in der Saison übermittelt der Vereins-

vertreter/in bzw. Sportwart/in die ausgefüllte „Erklärung zu vereinsweise einge-

reichten Registrierungen“ an registrierung@kanu-wildwasser.de. 

 Nachmeldungen je Verein sind in der laufenden Saison möglich. Dazu die Excel-

vorlage um die nach zu meldenden Sportler/innen ergänzen und erneut an re-

gistrierung@kanu-wildwasser.de übermitteln. 

Die Vorlagen stehen auf kanu-wildwasser.de zum Download. 
 
DKV-Dopingpräventionsbestimmung  

1. Schulungsarten der Dopingpräventionsschulungen / DPS  

1a. Doping-Präventionsschulung 1 / „DPS-1“ / „Wertevermittlung“  
Alle Sportler/Sportlerinnen, die in einem Kalenderjahr 13, 14, 15 oder 16 Jahre 
alt werden, müssen die Dopingpräventionsschulung 1 nachweisen.  
 

1b. Doping-Präventionsschulung 2 / „DPS-2“ / „Wissensvermittlung“  
Sportler/Sportlerinnen, die in einem Kalenderjahr 17 Jahre oder älter werden, 
müssen die Präventionsschulung 2 nachweisen. Die DPS-2 muss nur einmal in 
der „Paddelkariere“ vorgelegt werden. 
 

2. Teilnahmevoraussetzungen an Wettkämpfen Ab Gültigkeit dieser DKV-

Präventionsbestimmungen darf kein Sportler/keine Sportlerin an Wettkämpfen 

teilnehmen (die nach den Regeln des DKV ausgetragen werden), der/die nicht 

die Teilnahme an der gem. Ziff. 1 aufgeführten für die jeweilige Altersklasse gül-

tigen Dopingpräventionsschulung (DPS) nachweist. Kinder, die jünger als die in 

1a genannten Sportler/Sportlerinnen sind, müssen keine Dopingpräventions-

schulung nachweisen. Dies gilt für diese Kinder auch, wenn sie mit älteren zu-

sammen starten.  
 

GEMEINSAM GEGEN DOPING e-Learning  
Der Online-Kurs zur Dopingprävention vermittelt umfangreiches Anti-Doping-
Wissen in knapp 30 min: Hier geht’s zur Anmeldung 
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